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Mitteilung 

 

Hinweise zum mündlichen Prüfungsgespräch 

 

 

Sehr geehrte Frau Direktorin, sehr geehrter Herr Direktor, 

 

Im Rahmen der mit dem Schuljahr 2018/19 eingeführten Neuerungen rund um die staatliche 

Abschlussprüfung der Oberschule („Matura“) gibt es auch einige Änderungen beim mündlichen 

Prüfungsgespräch. Diese wurden seitens des Unterrichtsministeriums im Ministerialdekret Nr. 37 vom 

18.01.2019 rechtlich verankert.  

 

Im Einzelnen geht es um folgende Punkte: 

 

Zielsetzungen 

Das mündliche Prüfungsgespräch ist explizit als fächerübergreifendes Kolloquium konzipiert. In diesem 

Sinne ist eine streng getrennte Prüfung der einzelnen Fächer nicht Ziel dieses Kolloquiums und 

entsprechend auch nicht vorgesehen. Vielmehr sollen im Rahmen des mündlichen Prüfungsgespräches die 

verschiedenen, durch die Kommissionsmitglieder vertretenen Fachbereiche in vernetzender und 

fächerübergreifender Art und Weise in das Kolloquium einbezogen werden. Die Schüler*innen sollen zeigen 

können, dass sie die im Laufe der Oberschule erworbenen Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen in 

einer überblicksartigen und die verschiedenen Fachbereiche verbindenden Art und Weise beherrschen. 

 

Ausgangsmaterialien 

Ausgangspunkt für das mündliche Prüfungsgespräch sind verschiedene Materialien, welche Anhaltspunkte 

und Impulse für die inhaltliche Anknüpfung in verschiedenen Fachbereichen bieten. Diese Impulsmaterialien 

können aus Texten, Dokumenten, Bildern, Projektentwürfen usw. bestehen. Die Prüfungskommission muss 

im Rahmen der vorbereitenden Arbeiten für die mündliche Prüfung eine Reihe von Umschlägen vorbereiten, 

welche jeweils solches Impulsmaterial beinhalten. In jeder Kommission müssen jeweils zwei Umschläge 

mehr vorbereitet werden, als der Kommission Kandidat*innen zugewiesen sind.  

Am Tag der mündlichen Prüfung wählt der/die Kandidat*in einen Umschlag aus; ausgehend vom darin 

enthaltenen Impulsmaterial soll sich dann das mündliche Prüfungsgespräch entwickeln und die 

verschiedenen Fachbereiche umfassen. Dabei muss gewährleistet werden, dass die Umschläge für die 

verschiedenen Kandidat*innen jeweils unterschiedliches Impulsmaterial beinhalten. 

Je stärker im Zuge des curricularen Unterrichts auch fächerübergreifende Bezüge und Zusammenhänge 

aufgezeigt und bearbeitet werden, je konkreter und vielfältiger diese Bezüge im Klassenbericht verankert 

werden, desto leichter fällt der Kommission das Zusammenstellen dieser Materialien und Impulse und umso 

leichter können sich Schüler*innen in der Prüfungssituation darauf einstellen. 

Alle Lehrpersonen der Abschlussklassen sind deshalb angehalten, bereits im Laufe der nächsten Monate 

geeignete Unterlagen für die o.g. Impulsmaterialien zu sammeln und diese auch exemplarisch in 
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verschiedenen Unterrichtssituationen zu verwenden. Auch Prüfungssimulationen für das mündliche 

Prüfungsgespräch können eine sinnvolle Vorbereitung auf das Kolloquium der Abschlussprüfung darstellen. 

Nach Möglichkeit werden in den nächsten Wochen seitens der Pädagogischen Abteilung exemplarisch 

einige Beispiele für mögliche Impulsmaterialien zur Verfügung gestellt. 

 

Einbezug der verschiedenen Fachbereiche 

Wie bereits eingangs erwähnt, ist das mündliche Prüfungsgespräch als fächerübergreifendes Kolloquium 

konzipiert und soll möglichst alle durch die Kommissionsmitglieder vertretenen Fachbereiche umfassen, 

wobei eine strikte Aufgliederung des Prüfungsgespräches nach einzelnen Fächern zu vermeiden ist. Die 

Überprüfung der Kompetenzen im Bereich der Zweitsprache Italienisch sind in jedem Fall auch Teil des 

mündlichen Prüfungsgesprächs. 

Im Rahmen des mündlichen Prüfungsgespräches ist weiterhin auch eine Besprechung der schriftlichen 

Arbeiten vorgesehen. 

 

„Schule-Arbeitswelt“  

Im Rahmen des mündlichen Prüfungsgespräches müssen die Kandidat*innen auch ihre Erfahrungen im 

Bereich der „percorsi per le competenze trasversali e per l´orientamento“ („Bildungsangebote zu den 

übergreifenden Kompetenzen und zur Orientierung“, vormals „Bildungswege Schule-Arbeitswelt“ genannt) 

darlegen. Dabei sollen die Kandidat*innen auch darauf eingehen, inwieweit sich diese Erfahrungen auf ihre 

Entscheidungen bezüglich der künftigen Studien- und/oder Berufswahl ausgewirkt haben. Diese 

Erfahrungen können die Schüler*innen in Form eines kurzen Referats und/oder in Form einer multimedialen 

Präsentation darlegen. Es bietet sich an, diesen Teil zu Beginn der mündlichen Prüfung anzusetzen, analog 

zur bisher üblichen Eingangspräsentation. 

Auch für die externen Kandidat*innen ist dieser Teil der mündlichen Prüfung verbindlich vorzusehen, wobei 

diese auch auf ihre bisherigen beruflichen Erfahrungen Bezug nehmen können. 

 

Politische Bildung und Bürgerkunde 

Das oben genannte Ministerialdekret sieht vor, dass im Rahmen des mündlichen Prüfungsgesprächs auch 

der Bereich „Politische Bildung und Bürgerkunde“ thematisiert wird. Dabei muss die Kommission in jedem 

Fall die diesbezüglichen Hinweise im Bericht des Klassenrats beachten, welcher explizit darlegen muss, 

inwieweit dieser Bereich im Rahmen des Unterrichts der jeweiligen Klasse behandelt wurde und ob bzw. in 

welcher Form dieser Bereich vom Dreijahresplan des Bildungsangebots vorgesehen ist. Für die Zukunft ist 

die Verankerung des Bereichs „Politische Bildung und Bürgerkunde“ im Rahmen des mündlichen 

Prüfungsgesprächs der Abschlussprüfung auch als klarer Auftrag an die Schulen zu verstehen, diesem 

Bereich einen entsprechenden Stellenwert im Schulcurriculum zu geben. Auf jeden Fall ist dieser Bereich als 

Querschnittsthema zu betrachten, welcher nicht a priori ausschließlich einem bestimmten Fach zugeordnet 

werden soll, sondern eine Vielzahl von Fächern und natürlich auch den fächerübergreifenden Lernbereich 

sowie die übergeordneten Kompetenzen betreffen kann. 

 

CLIL-Unterricht 

In jenen Fächern, die nach der CLIL-Methodik unterrichtet wurden, kann ein Teil des Prüfungsgespräches 

auch in der entsprechenden Zweit- oder Fremdsprache geführt werden, sofern die betreffende Lehrperson 

internes Mitglied der Prüfungskommission ist. 

 

Das Unterrichtsministerium hat angekündigt, im Laufe des Monats Februar die Prüfungsordnung für die 

staatliche Abschlussprüfung der Oberschule zu veröffentlichen. Sollte diese noch weitere wesentliche Details 

zur Durchführung der mündlichen Prüfungsgespräche beinhalten, werden die oben angeführten 

Informationen eventuell noch entsprechend ergänzt. 

Auch im Rahmen der Dienstkonferenz am 27. Februar 2019 werden die Modalitäten rund um das mündliche 

Prüfungsgesprächs nochmals im Detail besprochen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Die Landesschuldirektorin 

Sigrun Falkensteiner 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 
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